
Kluchert, Gerhard
Bericht über die Tagung "Die Preußischen Regulative von 1854 im Kontext
der deutschen Bildungsgeschichte" am 11.06.2004
Mitteilungsblatt des Förderkreises Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung e.V. 15 (2004) 2, S.
24-27

Quellenangabe/ Reference:
Kluchert, Gerhard: Bericht über die Tagung "Die Preußischen Regulative von 1854 im Kontext der
deutschen Bildungsgeschichte" am 11.06.2004 - In: Mitteilungsblatt des Förderkreises Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung e.V. 15 (2004) 2, S. 24-27 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-159066 -
DOI: 10.25656/01:15906

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-159066
https://doi.org/10.25656/01:15906

Nutzungsbedingungen Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-159066
https://doi.org/10.25656/01:15906


�

Mitteilungsblatt 
 

des Förderkreises Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung e. V. 

 
 

 
15 (2004) 2 

 
 
 
 

Impressum 
Herausgeber:  Förderkreis Bibliothek für  
  Bildungsgeschichtliche Forschung e.V. 
Redaktion:  Christian Ritzi 
 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe: 15. Oktober 2004 
 
Geschäftsstelle: Prof. Dr. Hanno Schmitt, 

Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung 

  PF 17 11 38 
  D-10203 Berlin 

   Tel.: +49 (0) 30.29 33 60 - 0 



� 2

Inhalt       Seite 
 
Christian Ritzi: 

Was getan, was geplant ist 1 
 
Prof. Dr. Hanno Schmitt:  

Johann Friedrich Wilberg: ein authentischer Zeuge 6 
der Rochow’schen Pädagogik im 19. Jahrhundert. 
 
Sylvia Wolff: 

Die Lehren des „Philothee“ von Peter Villaume 13 
– eine Gefahr für die „Taubstummen“? 
 
Prof. Dr. Gerhard Kluchert: 

„Die Preußischen Regultive von 1854 im Kontext 24 
der deutschen Bildungsgeschichte“ (Tagungsbericht) 
 
Prof. Dr. Jürgen Helmchen 

„Pädagogische Übergänge – transitions en pédagogie: 28 
Pädagogische Konzepte und die historischen Formen 
gesellschaftlicher Erziehung im Kontrast von 
Frankreich und Deutschland“ (Tagungsbericht) 
 
Rezension von Dr. Andreas Kraas 

CHRISTIAN RITZI/ULRICH WIEGMANN (Hrsg.): Behörden 29 
und pädagogische Verbände im Nationalsozialismus. 
Zwischen Anpassung, Gleichschaltung und Auflösung. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2004 



� 24

Bericht über die Tagung 
„Die Preußischen Regulative von 1854 im Kontext 

der deutschen Bildungsgeschichte“ 
am 11.06.2004 

 
 
Die drei Preußischen Regulative „Über die Einrichtung des evangeli-
schen Seminar-, Präparanden- und Elementarschulunterrichts“ aus 
dem Jahr 1854 galten lange Zeit als der Inbegriff reaktionärer Bil-
dungspolitik. Mit ihrer „Festschreibung der Volksbildung auf ein tra-
ditionales und religiös fundiertes Konzept, das mit dem definierten 
Bildungsminimum klare Zeichen einer Bildungsbegrenzung setzte“ 
(so die Tagungseinladung), erschienen sie Zeitgenossen wie (Bil-
dungs-)Historikern als Antwort der Herrschenden auf die revolutionä-
ren Bestrebungen der Jahre 1848/49. Erst modernisierungstheoretisch 
inspirierte Studien der jüngeren Zeit haben an dieser Deutung Zweifel 
angemeldet und darauf verwiesen, dass die Regulative der Realität vor 
allem des ländlichen Schulwesens der Zeit deutlich vorangeeilt seien 
und als erste gesamtstaatliche Normierung von Volksschule und Leh-
rerbildung die Professionalisierung des Lehrerstands vorangetrieben 
hätten. Alte Gewissheiten waren damit in Frage gestellt und Möglich-
keiten zu einer differenzierteren Betrachtung eröffnet, die seither al-
lerdings kaum genutzt worden sind. Gemeinsam mit der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin nahm die Sektion Histori-
sche Bildungsforschung in der DGfE die 150. Wiederkehr des Erlas-
ses der Regulative nun zum Anlass, der einschlägigen Forschung 
durch eine Tagung neue Impulse zu verleihen. 

HEIDEMARIE KEMNITZ (Braunschweig) nahm in ihrem Eröffnungs-
vortrag den Faden der Diskussion auf, indem sie die Regulative im 
Kontext der 1848er-Revolution wie längerfristiger bildungshistori-
scher Entwicklungen zu verorten suchte. In Anknüpfung an die jünge-
ren Forschungsarbeiten vermochte auch sie den Regulativen dabei kei-
nen eindeutigen – sei es reaktionären, sei es progressiven – Sinn abzu-
gewinnen. Stattdessen stützte sie die These von deren ambivalentem 
Charakter durch den Hinweis, dass im Gegensatz zu den auch zeitge-
nössisch heftig kritisierten Beschränkungen bei den Unterrichtsinhal-

ten die Vorgaben in methodischer Hinsicht sowohl für die Lehrerbil-
dung wie für den Unterricht selbst auf allgemeine Zustimmung gesto-
ßen seien. Die Maxime, dass der Unterricht vor allem anschaulich sein 
und zu klarem Denken und Sprechen erziehen müsse, war, wie Kem-

nitz meinte, ebenso unumstritten wie der Grundsatz, dass es in der 
Lehrerbildung in erster Linie auf die Vermittlung praktischer Lehrfä-
higkeit, nicht aber breiten Wissens oder gar wissenschaftlichen Den-
kens ankomme. Die Tatsache, dass in diesen Punkten auch die „All-
gemeinen Bestimmungen“ kaum Änderungen brachten, die im Jahre 
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1872 die Regulative unter liberalen Vorzeichen ablösten, ließ die 
Vortragende nach Kontinuitäten zumindest in diesem Bereich und 
nach deren Bedeutung sowohl für die Einschätzung der Regulative 
wie für die Periodisierung der bildungsgeschichtlichen Entwicklung 
insgesamt fragen. 

Der Rahmen für die Behandlung des Themas war damit abge-
steckt, und gerade die Frage nach der grundsätzlichen Bewertung und 
bildungshistorischen Einordnung der Regulative wurde denn auch in 
fast allen Vorträgen aufgegriffen. Bei aller Anerkennung „fortschrittli-
cher“ Tendenzen in schulpraktischer Hinsicht dominierte hierbei al-
lerdings eine kritische Einschätzung, die letzten Endes auf eine Bestä-
tigung des früher vorherrschenden Urteils hinauslief. So stellte GERT 

GEISSLER (Berlin) in seinem – dem Autor der Regulative, FERDINAND 
STIEHL, gewidmeten – Vortrag die den Regulativen in der jüngeren 
Forschung zugeschriebenen positiven Wirkungen bezüglich der Schul-
verhältnisse wie der Qualität des Lehrpersonals in Zweifel und suchte 
mit Hinweis auf die Entwicklung in den nordeuropäischen Ländern zu 
belegen, dass bei einem liberaleren schulpolitischen Kurs in beiderlei 
Hinsicht bessere Resultate zu erzielen waren. Seine Ausführungen 
ließen implizit allerdings auch die Probleme erkennbar werden, denen 
sich jede Wirkungsanalyse bei solch komplexen Zusammenhängen 
gegenüber sieht. 

 

SYLVIA SCHÜTZE (Hannover) rekonstruierte anschließend auf 
breiter Quellenbasis die Kontroverse zwischen FERDINAND STIEHL 
und seinem schärfsten Widersacher ADOLPH DIESTERWEG. Ihr Bemü-
hen galt dabei dem Nachweis, dass die Positionen der beiden Gegen-
spieler in der Tat, wie von ihnen selbst behauptet, unvereinbar gewe-
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sen seien. Mochten ihre schulpraktischen Forderungen auch Ähnlich-
keit aufweisen, so waren sie nach SCHÜTZEs Auffassung doch jeweils 
in unterschiedliche Konzeptionen mit unterschiedlichen Menschenbil-
dern und unterschiedlichen Bildungszielen eingebettet, die es bei der 
Interpretation zu berücksichtigen galt. Sie widersprach damit zugleich 
allen Versuchen, „Progressives“ im „Reaktionären“ zu entdecken, und 
beharrte auf einer einheitlichen Deutung. 

Eine vergleichbare Position vertrat HANS JÜRGEN APEL (Bayreuth) 
in seinem Vortrag über das Normativ zur Volksschullehrerbildung aus 
dem Jahr 1857 – bayerisches Pendant zu den Preußischen Regulativen 
und diesen in vieler Beziehung ähnlich. So wollte APEL den bayeri-
schen Bestimmungen zwar eine gewisse Ambivalenz nicht abspre-
chen, sah jedoch letztlich die „professionsförderlichen“ Ansätze, vor 
allem das Bemühen um Verbesserung der methodischen Qualität des 
Unterrichts, das auch hier zu erkennen ist, durch Bestrebungen zur 
Bildungsbegrenzung, zu dogmatischer Fixierung und zur Überwa-
chung der angehenden Lehrer ins Gegenteil verkehrt, so dass sich das 
Normativ für ihn am Ende im Kräftefeld zwischen „konservativ-reak-
tionären und aufgeklärten Richtungen“ doch eindeutig verorten ließ. 

Weniger von historischem als von systematischem Interesse ge-
leitet beschäftigte sich KLAUS-PETER HORN (Berlin) im folgenden 
Vortrag mit dem den Regulativen innewohnenden Konzept der Ver-
mittlung von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung. Dabei wies er 
nach, dass Theorie in den Regulativen als Handlungswissen und Pra-
xis technokratisch als dessen Anwendung begriffen wird. Hinter der 
bis heute immer wieder erhobenen Forderung nach stärkerer Praxis-
orientierung der Lehrerbildung vermutete HORN nun ein ähnlich kurz-
schlüssiges, Reflexion und Wissenschaft ausschließendes Verständnis 
des Theorie-Praxis-Bezugs, dem von Seiten der Universität, will sie 
Stätte der Lehrerbildung bleiben, seiner Auffassung nach nicht durch 
„faule Kompromisse“ im Stile der Schulpraktika, sondern nur durch 
strikte Trennung zwischen wissenschaftlicher und praktischer Ausbil-
dung begegnet werden könne. 

MARCELO CARUSO (Berlin) blieb es vorbehalten, in seinem 
Schlussvortrag den Bogen zur Einführung zu schlagen, indem er sich 
noch einmal explizit – nun aber unter diskursanalytischen Vorzeichen 
– mit den historiographischen Deutungen der „Stiehlschen“ Regula-
tive beschäftigte. Dabei meinte er deutliche Unterschiede zwischen 
Bildungsgeschichtsschreibung und allgemeiner Historiographie entde-
cken zu können: Habe sich in ersterer unter Dominanz des strukturge-
schichtlichen Ansatzes das Deutungsmuster der „Ambivalenz“ und 
der Topos des „Spannungsfelds“ („zwischen Modernisierung und Dis-
ziplinierung“) durchgesetzt, so habe letztere die politische Seite stär-
ker im Blick behalten und gelange daher zu eindeutigeren Zuschrei-
bungen. Dies gelte in noch stärkerem Maße für die nordamerikani-
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schen Historiker, die in den Regulativen nach wie vor „das Herzstück 
der preußischen Reaktion“ sähen. Offenkundig liege den amerikani-
schen Betrachtern, so resümierte CARUSO in kühnem Versuch einer 
sozialhistorischen Vertiefung dieses diskursanalytischen Befunds, an-
gesichts der dort vorherrschenden egalitären Grundeinstellung ein sol-
ches Deutungsmuster besonders nahe. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es der Tagung gelungen 
ist, den Stand der Diskussion noch einmal prägnant vor Augen zu füh-
ren und zugleich die Wege deutlich werden zu lassen, auf denen sich 
bildungshistorische Forschung weiter zu bewegen hätte. Sinnvoll und 
notwendig wären demnach nicht nur – trotz der erwähnten Probleme – 
weitere Analysen zur Wirkung der Regulative auf die Entwicklung 
des Elementarschulwesens und der Volksschullehrerbildung; sinnvoll 
und notwendig wäre vor allem eine genauere Unterscheidung der ver-
schiedenen Analyseebenen – Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, 
Bildungstheorie, Bildungseinrichtungen, Didaktik, Methodik u.a. –, 
um so zu einer präziseren Bestimmung der jeweiligen Entwicklungen 
und der – wohl doch nur als „spannungsvoll“ vorstellbaren – Bezie-
hungen zwischen ihnen zu gelangen. Auf diesem Wege ließe sich 
auch eher die – weit über die Einordnung der Stiehl’schen Regulative 
hinaus bedeutsame – Frage beantworten, ob, was politisch als „reakti-
onär“ erscheint, notwendig auch pädagogisch einen Rückschritt mar-
kiert. 
 

Gerhard Kluchert (Berlin) 
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